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Gliederung

• Vorgeschichte und Entstehung der Tafel

• Die Rechtsprechung der RG-Richter
– Die Zivilsenate

– Die Strafsenate

• Der Umgang mit Erinnerung
• Geschichtsblindheit durch Recht auf Vergessen? 

• Moralisierung?  

• Historisierung als Brücke?



Das Unrecht de Sowjets

• 2.7.1945 Sowjets übernehmen Leipzig

• August 1945 Verhaftung von 37 Reichsgerichtsräten und 
Reichsanwälten 

• September Überführung ins Lager Mühlberg, Elbe

• 32 starben in Mühlberg innerhalb von 1 ½ Jahren, einer in 
Buchenwald, einer nach der Entlassung aus dem Zuchthaus 
Waldheim (1952) 



Ergänzungstafel 
von 2018



Persönliche Belastung der Richter

• 23 waren Mitglieder der NSDAP

• Drei Richter waren fördernde Mitglieder der SS

• Keine Anhaltspunkte für Widerständigkeit



Die Rechtsprechung der RG-Richter

• Zivilrecht

– Mäßige Belastung der meisten Richter

– Stärkere Belastung bei den Mitgliedern des Familiensenats

– Scheidungserleichterung aus bevölkerungspolitischen Motiven

– Abstammungsklagen aus rassischen Motiven zulässig:

„Es ist gewiß erforderlich, dem Eindringen jüdischen Blutes in 
das deutsche Volk durch eine Vertarnung tatsächlicher 
jüdischer Abstammung vorzubeugen und es ist sicher, daß
solchem Eindringen Vorschub geleistet würde, wenn die 
Rechtsprechung den Behauptungen von Personen, die 
matrikelmäßig von Juden abstammen, nicht mit größtem 
Mißtrauen gegenüberstehen würde.“

RG, Urteil vom 1.12.1943 VII 149/42



Ehelichkeitsanfechtung bei sog. Mischehen

Anfechtung wegen Irrtums über wesentliche Eigenschaften des 
Partners

Jüdisch = persönliche Eigenschaft?
Irrtum trotz Kenntnis?
Frist: unverzügliche Anfechtungserklärung

„Die Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse muss als persönliche Eigenschaft 
anerkannt werden.“

RG, Urteil v. 12.7.1934

Ein Irrtum liegt auch vor, wenn sich der Anfechtende nicht über die 
Eigenschaft, sondern über deren Bedeutung geirrt hat.

RG, Urteil  v. 22.8.1935



Die Rechtsprechung der RG-Richter

Strafrecht

– Starke Belastung fast aller (16) Richter

– Strafbarkeit von Rassenschande ausgeweitet

– Todesstrafen für relativ leichte Vergehen



Zur Strafbarkeit von „Rassenschande“

„Rassenschande nach §§ 1, 5 Abs.2 BlutSchG kann auch begangen 
werden, ohne daß es zu einer körperlichen Berührung zwischen 
den Beteiligten kommt.“

RG v. 9.12.1936

Strafbarkeit eines Ehepaares wegen „Rassenschande“ durch 
Unterlassen, weil die Eheleute mit einem anderen „deutsch-
jüdischen“ Paar in einer Pension übernachtet und nichts für eine 
andere Zimmereinteilung unternommen hatte.

RG v. 5.1.1939



Todesstrafen in Abänderung einer Freiheitsstrafe

Bei „erheblichem Schwachsinn mittleren Grades“ , bei dem 

das Sondergericht meinte, der Angeklagte sei so 

schwachsinnig, daß ihm der Schutz des § 51 Abs. 2 StGB 

zugebilligt werden müsse und dass es zweifelhaft sei, ob er 

den Sinn seiner früheren Bestrafung wie überhaupt einer 

Strafe zu begreifen vermöge“, wurde die 8-jährige 

Haftstrafe vom 2 Senat in eine Todesstrafe umgewandelt.

2. Senat vom 11.10.1943, 3 C 240/43 
Begründet wurde die Todesstrafe in diesem Fall mit der 
Notwendigkeit der Abschreckung und mit der Tatsache, 
dass es wahrscheinlich immer Leute geben werde, die 
ihn verführten.
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Die Frühgeschichte des BGH-

Kontinuitäten oder Neuanfang?

Lehrstuhl für Zeitgeschichte (Prof. Dr. Michael Kißener)

Lehrstuhl für Rechtsgeschichte (Prof. Dr. Andreas Roth)



Das Projekt

• Zeitgeschichtlich: Biographien und Rekrutierung der 
ersten Richtergenerationen beim BGH

• Rechtsgeschichtlich: Die Rechtsprechung der 1950er 
und 1960er Jahre

– Bestrafung von NS-Unrecht

– Entschädigung der Opfer

– Staatschutzrecht

– Familienrecht

– Wirtschaftsrecht



Beispiel: Die Bestrafung von NS-Unrecht

• 1. Die Positivismuslegende

• 2. Ein Täter – Millionen Teilnehmer?

• 3. Die Verantwortung der NS-Richter
– Die Rechtgrundlage

– Die Denunziantenfälle

– Der Volksgerichtshof



Die Positivismuslegende

• „Der deutsche Richter stand unter dem Zwang des Gesetzes. 
Er konnte sich dem Druck des Gesetzes nicht entziehen.“ 

(Thomas Dehler, 1949, erster Justizminister)

• Reaktion des BGH: Renaissance des Naturrechts

• „Naturrechtliche Grundsätze gelten, weil Gott sie verbindlich 
gesetzt hat.“ 

– (Herrmann Weinkauff, erster Präsident des BGH)



Ein Täter – Millionen Gehilfen ?

• Übernahme der subjektiven Täterlehre durch den BGH

• Ein Angehöriger der Waffen-SS hatte einen gefangenen 
Feindflieger erschossen, dazu BGH v. 5.5.1954 – 1 StR 626/53: 
„Entscheidend ist die Willensrichtung des Handelnden. Will 
er die Tat als eigene, ist er Täter, will er eine fremde Tat 
fördern, ist er Gehilfe.“

• Erschießung von Juden durch ein Sonderkommando in 
Chelmno: Beihilfe, weil die Tat Ausdruck besonderer 
Autoritätsgläubigkeit und Befehlsergebenheit war (BGH v. 
25.11.1965 – 2 StR 71/64) 



Die Verantwortung der NS-Richter

• Der Rechtsbeugungstatbestand (§ 336 StGB)

• Anwendung des Richterprivilegs auch für Volksgerichtshof 
und Standgerichte und →

• Strafbarkeit nur bei direktem Vorsatz (BGH v. 7.12.1956 – 1 
StR 56/56) 



Denunziationen

• Es gibt viele Fällen, in denen NS-gegner denunziert worden 
sind und darauf von NS-Gerichten wegen Verstoßes gegen die 
KSSVO zum Tode verurteilt wurden.

• In einigen wenigen Fällen sind die Denunzianten nach dem 
Krieg von bundesdeutschen Gerichten verurteilt worden.

• Der BGH hat diese Verurteilungen in den 1950er Jahren 
gestützt (BGH v. 8.7.1952 – 1 StR 123/51; v. 6.11.1952 – 3 StR
59/50; v.28.6.1956 – 3 StR 366/55). 

• Rechtswidrigkeit? Die Denunzianten hätten als mittelbare 
Täter die NS-Gerichte benutzt, letztere haben dann 
rechtswidrige Unrechtsurteile gefällt.



Denunziationen - der Fall Metzger

• Ein Geistlicher wollte 1943 eine Schrift an die Engländer 
übergeben, wurde aber von einer Frau, die als Spitzel für die 
Gestapo arbeitet, verraten. Er wurde vom Volksgerichtshof 
(VGH) wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und 
hingerichtet.

• 1956 wurde die Denunziantin vom BGH wegen Totschlags 
verurteilt. Begründung: Das Urteil des VGH sei eine 
rechtswidrige Tötung gewesen (BGH 3 StR 366/55 - BGH St 9, 
302).

• 1968 wird die Verurteilung des beteiligten VGH-Richters 
Rehse wegen Mordes (so das LG Berlin) vom BGH aufgehoben 
(v. 30.4.1968 – 5 StR 670/67 – NJW  1968, 1339).



Der Fall Rehse

• Begründung: Rehse kann nur Täter, nicht Teilnehmer sein → 
Folge: die Tat ist, wenn überhaupt strafbar, verjährt
– § 1 GVG: Der Richter ist „unabhängig und gleichberechtigt“

– Besonderheiten des konkreten Verfahrens ausgeblendet

• Die Rechtswidrigkeit des damaligen (VGH-)Urteils wird nicht 
im BGH-Urteil angesprochen, wurde aber von den Richtern im 
Senat vorher diskutiert
– Auslegung des Begriffs „öffentlich“

– Verhältnismäßigkeit der Todesstrafe

– Verfahrensfehler
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